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Dazu sind
— die LPG und VEG berechtigt, Arbeitskräfte und 

Technik aus ihren zwischengenossenschaftlichen 
bzw. zwischenbetrieblichen Einrichtungen zur Be
wältigung von Arbeitsspitzen in der landwirtschaft
lichen Primärproduktion einzusetzen. Dieser Einsatz 
ist durch die Bevollmächtigtenversammlung zu be
schließen und in den Betriebsplänen der LPG, VEG 
und ihren kooperativen Einrichtungen auszuweisen. 
Die tatsächlich hierbei erbrachten Leistungen sind 
nachzuweisfen und bei der Planabrechnung zu be
rücksichtigen ;

— auf der Grundlage von Entscheidungen der Räte 
der Bezirke bzw. Kreise zwischen Betrieben der 
Land-, Forst- und Nahrungsgüterwirtschaft und an
deren Betrieben der Volkswirtschaft Vereinbarun
gen über den zeitweiligen Einsatz von Arbeitskräf
ten und Technik abzuschließen.

12. Zur Planung des Konsumgüterbinnenhandels
Zu Teil E Abschnitt 6 Ziff. 8.5. (S. 20) der Planungsord
nung:
Der Absatz 2 wird wie folgt neu gefaßt:
(2) Die Räte der Bezirke erhalten für den örtlich ge
leiteten Konsumgüterbinnenhandel in Ergänzung zu 
den Festlegungen über die Nomenklatur der staatlichen 
Plankennziffern gemäß Abschnitt „Allgemeine Bestim
mungen“ die durchschnittliche jährliche prozentuale 
Zuwachsrate der Arbeitsproduktivität als staatliche 
Plankennziffer des Fünfjahrplanes und die jährliche 
prozentuale Zuwachsrate der Arbeitsproduktivität als 
staatliche Plankennziffer der Jahresvolkswirtschafts
pläne.

13. Zur Planung von Wissenschaft und Technik
Zu Teil L Abschnitt 19 Ziff. 9.2.2. (S. 27) der Planungs
ordnung:
In der Aufgabenliste für den Entwurf zum Staatsplan 
Wissenschaft und Technik (Vordruck 1513) sind für die 
Einführungsaufgaben die Zielstellungen für
— Industrielle Warenproduktion (IAP)
— Export SW (M) und NSW (VM)
im Planjahr und im Folgejahr auszuweisen.
Für die Einführungsaufgaben wird in der Fußnote 2 
für den 1. und 3. Anstrich die Festlegung „soweit zu
treffend“ aufgehoben.

14. Zur Planung der Grundfonds und Investitionen
Zu Teil L Abschnitt 20 Ziff. 9. (S. 50) der Planungsord
nung:
Im Vordrude 0723 (Vorderseite) ist in der freien Zeile, 
ergänzend zur Angabe des Zuwachses der Warenpro
duktion, anzugr ben:
Exportzuwachs SW (M) bzw. NSW (VM)._
Im Vordruck 0724 ist von den Bereichen Industrie, Bau
wesen und Verkehrswesen in einer freien Zeile mit 
der Nr. 08 die Kennziffer „Zuwachs Nettoproduktion“ 
auszuweisen. Die Zeile 05 „Zuwachs Eigenleistungen“ 
wird von diesen Bereichen nicht ausgefüllt.

15. Zur Planung cir Materialökonomie und zur MAK-Bi- 
Ianzierung

15.1. Zu TeilM Abschnitt21 der Planungsordnung:
In Ziff. 1 Abs. 4 (S. 5) wird ergänzt:
f) der Kosten.
Die Ziff. 2.1. (S. 6) wird gestrichen.
In Ziff. 6.1. (S. 18) wird der 1. Anstrich gestrichen.

15.2. Zu Teil M Abschnitt 22:
In Ziff. 2.1. (S. 28) ist als Abs. 12 neu aufzunehmen:
(12) Zur ökonomisch richtigen Bewertung der Leistun
gen der Gießereien und Schmieden, insbesondere zur

besseren Berücksichtigung der Massereduzierung an 
Guß- und Schmiedeerzeugnissen bei gleichem oder hö
herem Gebrauchswert, haben die Planung und Abrech
nung der Produktion für die Staatsplan- und Minister
positionen der Guß- und Schmiedeerzeugnisse
— in Wert (Gesamterzeugung, bewertet zu IAP) und
— wie bisher in Menge (Gesamterzeugung in Tonnen) 
als staatliche Plankennziffem zu erfolgen. Diese Rege
lung ist auch für die Positionen der Kombinats- und 
Betriebsbilanzen für Guß- und Schmiedeerzeugnisse 
anzuwenden. Die Ministerien haben mit dem Planent
wurf der Staatlichen Plankommission die Produktion 
an Guß- und Schmiedeerzeugnissen in den genannten 
beiden Maßeinheiten zu übergeben. Die Staatliche 
Plankommission erteilt den Ministerien die Produktion 
an Guß- und Schmiedeerzeugnissen als staatliche Plan
auflage in Wert und Menge. Die Erarbeitung der MAK- 
Bilanzen und der verbraucherseitigen Bedarfsinforma
tionen für Guß- und Schmiedeerzeugnisse sowie die 
Übergabe der Bilanzanteile für die S- und M-Positio- 
nen erfolgen wie bisher in der Mengeneinheit Tonne. 
Der erzeugnisbezogene Ausweis der Produktion an 
Guß- und Schmiedeerzeugnissen (Gesamterzeugung) zu 
1 00.0 M IAP ist mit dem Planentwurf in den MAK- 
Bilanzen wie folgt vorzunehmen:
mit der МАК-Bilanz Produktion nach Verantwortungs
bereichen (Vordruck 1721): in der Wertzeile (Lsp. 37 = 1) 
der Spalten Gesamterzeugung (Basis- und Planjahr) 
mit der МАК-Bilanz (Vordruck 1711) sowie der liefer
seitigen Bilanzinformation für mvI-Erzeugnisse (Vor
druck 1104): in einer Leerzeile mit der Zeilen-Nr. 1401 
auf der Seite 2 (Teil Aufkommen, Basis- und Planjahr) 
mit der lieferseitigen Bilanzinformation für Betriebe, 
die im reduzierten Umfang planen (Vordruck 1731): in 
einer Leerzeile mit der Zeilen-Nr. 1401 auf der Seite 2 
(Teil Aufkommen, Basis- und Planjahr).
In Ziff. 3.1. Abs. 7 (S. 36) wird der 1. Satz wie folgt neu 
gefaßt:
Für Ausrüstungen und Industrieanlagen sowie für Roh- 
und Werkstoffe sind entsprechend den Festlegungen 
der bilanzverantwortlichen Ministerien durch die Pro
duzenten in Abstimmung mit den bilanzierenden bzw. 
bilanzbeauftragten Organen Lieferplan- bzw. Absatz
planentwürfe auszuarbeiten und den bilanzierenden 
bzw. bilanzbeauftragten Organen zu übergeben.
Die Festlegungen zu Ziff. 3.1. Abs. 7 (S. 36) gelten ent
sprechend für Ziff. 3.2. Abs. 7 (S. 37) und Ziff. 4.2. Abs. 12 
(S. 41).

f In Ziff. 3.2. wird der Abs. 2 (S. 37) wie folgt ergänzt:
Bei der Aufgliederung der Produktion der bezirksge
leiteten Industrie nach Verantwortungsbereichen der 
Räte der Bezirke ist das Produktionsaufkommen der 
Handwerksbetriebe (PGH und privates Handwerk, 
Schlüssel-Nr. 8260) und der übrigen privaten Betriebe 
der ÖVW (Schlüssel-Nr. 8270) gesondert auszuweisen.
In Ziff. 5 wird der Abs. 8 (S. 45) nach dem 1. Satz wie 
folgt ergänzt:
Die Fondsträger haben für Roh- und Werkstoffpositio
nen der Staatsplan- und Ministerbilanzen die bilanz
beauftragten Organe über die Aufgliederung der Bi
lanzanteile auf die Bedarfsträger unverzüglich, jedoch 
spätestens innerhalb von 4 Wochen nach Erhalt der 
Bilanzanteile zu informieren. Dabei sind rationelle 
Methoden der Abstimmung und Information anzuwen
den.
In Ziff. 7.3. Abs. 2 (S. 49) werden die letzten beiden 
Sätze wie folgt neu gefaßt:
Die Fachorgane der Räte der Bezirke und Kreise, deren 
Bauproduktion gemäß Teil В Abschn. 3 Ziff. 3 Abs. 4 
bei den Bauämtem zu planen ist, haben den Material
bedarf bei den Bezirks- bzw. Kreisbauämtern anzu-


